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Norm

StGB §51

StGB §198

USchG 1960 §1

Rechtssatz

Die Weisung, die sich damit begnügt, dem wegen der Überzahlung nach dem § 1 Abs 1 USchG 1960

Schuldiggesprochenen die Bezahlung der künftig fällig werdenden Unterhaltsbeiträge aufzutragen, sich also sachlich

im Verbot der Begehung einer gleichartigen strafbaren Handlung erschöpft, 8ndet in der Norm des § 2 Abs 1 BedVG

1949 keine Deckung.
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